
Bitte senden an: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin - Bezirkswahlamt -, Kirchstr. 1/3, 14160 Berlin  
per Fax: 90299-5004 (intern 9299-5004) oder E-Mail: wahlhelfer@ba-sz.berlin.de     Tel: 90299-5766/7626/2195 

 

Bereitschaftserklärung – Reserve für den Abstimmungstag 
 

Ich erkläre meine Bereitschaft zur Mitarbeit in einem Wahlvorstand 

für die am 26.03.2023 stattfindenden Wahl- und Abstimmungsereignisse  

 

1. Allgemeine Angaben zur Person (erforderliche Angaben) 

 Name: 

 Vorname: Geburtsdatum: 

 Straße, Haus-Nr.: 

 PLZ, Wohnort:                                                                          Hinweis: Bitte fügen Sie eine Kopie Ihres Personaldokumentes 

                                                                                                         bei, wenn Sie außerhalb von Berlin gemeldet sind                                                                                                                                                                                                                            

 Telefon Handy: 

 Telefon privat: Telefon dienstlich: 

2. Kontakt / Erreichbarkeit (freiwillige Angabe) 

 E-Mail: 

 Tel. Erreichbarkeit am Tage   Telefon Handy  Telefon privat   Telefon dienstlich 

3. Arbeitgeber (nur für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes / freiwillige Angabe) 

 Name der Dienstbehörde: 

 Landesbehörde Berlin                                   Bundesbehörde                                       andere Behörde  

 Dienst-E-Mail: 

 Ich wähle Freizeitausgleich (bitte ankreuzen)     

 (siehe 6.) 
           Ja                          Nein 

4. Organisatorisches (freiwillige Angabe) 

Ich war bereits Wahlhelfer/in:  Ja, in Funktion als:                                                             Nein 

 Einsatzwunsch:  wie am 12.02.23 (Wiederholungswahl) oder  

(Soweit möglich, werden Wünsche berücksichtigt; sonst erfolgt der Einsatz nach Bedarf.) 

  Urnenwahllokal ab 7:00 h     Briefwahllokal ab 14:00 h  

Tätigkeit (im Wahlvorstand) als: 

   Wahlvorsteher/in / stellvertretende   
       Wahlvorsteher/in 

   Schriftführer/in / stellvertretende  
       Schriftführer/in 

   Beisitzer/in / Hilfskraft 

 Bezirk/Ortsteil oder Wahllokal: 

 Einsatz zusammen mit: 

   Kontoverbindung/ IBAN (siehe 6.): 

D E                          
 

Wenn Sie sich als Wahlvorsteher/in bzw. stellv. Wahlvorsteher/in melden, bitten wir um Beantwortung 
folgender Fragen: 

Mobiltelefon am Wahlwochenende verfügbar? 

 Ja                 Nein 

(Wenn die Telefonnummer von der unter 1. angegebenen Mobilfunknummer abweicht, bitte hier zusätzlich angeben.) 

PKW-Führerschein vorhanden? 

 Ja                 Nein 

PKW am Wahlwochenende verfügbar? 

 Ja                 Nein 

 



5. Rechtliches 

Ich versichere, dass ich zur Wahl zum Deutschen Bundestag wahlberechtigt bin. 

Sollte ich aus zwingenden Gründen an der Ausübung des mir übertragenen Ehrenamtes verhindert sein, werde ich dieses 
dem Bezirkswahlamt unverzüglich mitteilen. 

Grundlage für die Datenerhebung und Datenspeicherung ist § 30 Abs. 3 Landeswahlgesetz (LWG). Entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen liegt dieser Bereitschaftserklärung ein Merkblatt zum Datenschutz bei. Bitte lesen Sie sich beide 
Dokumente sorgfältig durch. Unterschreiben Sie bitte anschließend die Bereitschaftserklärung und senden Sie uns diese 
zurück. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch den Erhalt und die Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise. 

Der Verarbeitung meiner Daten für künftige Wahlen und Abstimmungen durch das zuständige Bezirkswahlamt stimme ich zu:  

      Ja  

Der Weitergabe meiner Daten an die wahlvorstehende Person, zur Organisation am Wahltag, stimme ich zu:  

     Ja 

  

Datum: 

 

Unterschrift: 

6. Hinweise zur ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Wahl- und Abstimmungsvorstand 

Die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus (§ 30 LWG i.V.m. § 43 Abstimmungsgesetz (AbstG),  
§ 11 BWG).    

Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber/innen, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und 
stellvertretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden (§ 4 Abs. 7 LWO, § 9 Abs. 3 
BWG). 

Grundlage für die Datenspeicherung der unter 1. angegebenen Daten ist § 30 Abs. 3 LWG, § 9 Abs. 4 BWG). Um die 
Organisation des Einsatzes sämtlicher Wahlhelfenden besser koordinieren zu können, bitten wir Sie zudem Angaben zu den 
Punkten 2. – 4. zu tätigen. Sämtliche personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verarbeitet. Hinweise dazu finden Sie im beiliegenden Merkblatt.  
 

Für die Tätigkeit im Wahlvorstand erhalten Sie ein Erfrischungsgeld. Dienstkräfte der Berliner Verwaltung erhalten bei 
Gewährung von Freizeitausgleich gemäß der Verwaltungsvorschrift über den Ausgleich für die Tätigkeit bei Wahlen und 
Abstimmungen ein daran angepasstes gemindertes Erfrischungsgeld.  

Über die Höhe des Erfrischungsgeldes ist auf Senatsebene noch nicht entschieden worden. 

Das Erfrischungsgeld wird per Überweisung ausgezahlt. 

7. Bemerkungen 

 

 

 

Bitte tragen Sie Ihren Namen in der kommenden Zeile nochmals ein, sofern Sie die Seiten einzeln versenden  

(z.B. per Fax) 

Name, Vorname:  

 
 

 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

-Bezirkswahlamt- 

Kirchstr. 1/3 

14163 Berlin 


